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AMT DER KÄRNTNER LANDESREqlERVNq 

;;;.z_I. __ ..;..V..;;,erf-Soo/2/88 .~_A~~~nfte: Dr. Gutleb 

Entwurf eines Bundesgesetzes, m ~e.~tJifft ·GJ:S~TZEN!~·~lif n 0463/536 Betreff: 

Bezug: 

das Fernwärmeförderungsgesetz6ttneert .~_. _._ -Gfi 9$..Lik ahl 30205 
wird; Stellungnahme Bitte ingaben ausschließlich 

Datum: _ 5. SE P. 1988 an di Behörde richten und die 
Gesc äftszahl anführen. 

( An das LVerl~It.~:~t~19~8~8~~~~=d 

Präsidium des Nationalrte: 

1017 WIE N 

Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme des Amtes 

der Kärntner Landesregierung zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Fernwärmeförderungsgesetz geändert wird, übermittelt. 

Anlage 

Klagenfurt, 1988 09 30 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Lobenwein eh. 

F.d.R.d.A. 

1 ru.u.J lw.0Ül 
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AMT DER KÄRNTNER LANDESREqlERVNq 

Z_l_, _---:.V.;;;erf-300/ 2 /88 Auskünfte: Dr. Gutleb 

Betreff: 

Bezug: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Fernwärmeförderungsgesetz geändert 
wird; Stellungnahme 

An das 

Telefon 0463/536 

Durchwahl 30205 
Bitte Eingaben ausschließlich 
an die Behörde richten und die 
Geschäftszahl anführen. 

Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenheiten 

Schwarzenbergplatz 1 

1011 WIE N 

Zu dem mit do. Schreiben vom 19.9.1988, ZI. 551.309/8-VIII/1/88, 

übermittelten Entwurf einer Novelle zum Fernwärmerörderungsgesetz 

wird seitens des Amtes der Kärntner Landesregierung nachfolgende Stel­

lungnahme abgegeben: 

Gegen den Entwurf bestehen folgende Einwände: 

Zu Art. I Ziffer 6 

§ 4 Abs. 4 des Entwurfes - neben einer Förderung nach dem Fernwärmerör­

derungsgesetz dürfen andere Bundesförderungen nicht gewährt werden 

- stellt eine nicht im Interesse des Landes Kärnten gelegene Einschränkung 

der Förderungsmöglichkeiten durch den Bund dar. 

Zu Art. I Ziffer 7 und 9: 

Entgegen der bisherigen Bestimmung wird vorgesehen, daß auch andere 

Gebietskörperschaften auf Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung 

von Fernwärmeprojekten in der Höhe der Bundesrörderungen beizutragen 
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haben - bisher war die Höhe nicht festgesetzt. Zwischen Kärnten und 

dem Bund war vereinbart, daß bei Fernwärmeprojekten in Kärnten die 

Förderung durch das Land Kärnten zusammen mit der Förderung durch 

die betreffenden Gemeinden nur 50 % der Bundesrörderung beträgt. Die 

beabsichtigte Änderung würde zu einer Tür Kärnten nicht vertretbaren 

Verschiebung der Förderung zu Lasten des Landes Kärnten und damit 

zu einer Änderung des FinanzausgleichsgeTüges Tühren. Dieser Effekt 

wird durch die neue Bestimmung des § 4 Abs. 4 (keine Mehrfachrörderung 

durch den Bund) noch verstärkt. 

F.d.R.d.A. 
'3J{A,Jl~!.:l, ('~ 

Klagenfurt, 1988 09 30 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Lobenwein eh. 
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